
 

 
 
 
 
 

„Hast du nicht langsam mal genug Spiele?“, 
„Schon wieder ein Karton?“, 
„Du bist ja verrückt!“ oder 

„Wo soll das denn alles hin…“ 
 
 

Solches oder Ähnliches bekam ich immer wieder zu hören, als meine Sammel-Leidenschaft während 
der Coronazeit so richtig Fahrt aufnahm. Mit wachsender Sammlung änderten sich die Kommentare: 
 
 

„Könntest du uns ein Spiel empfehlen?“, 
„Kannst du uns dieses Spiel erklären?“ oder 

„Unsere Spiele sind langweilig geworden, 
würdest du uns eins ausleihen?“ 

 
 

Die Idee für einen Spieleverleih war schnell geboren und damit: 
 

Herzlich willkommen bei rent-A-spiel  
 
Mein Name ist Saskia Schmitt und ich bin neben vielen anderen Hobbies große Freundin von 
Gesellschaftsspielen. Zum Glück teile ich diese Leidenschaft mit einem Großteil meines 
Freundeskreises. In vielen kürzeren und längeren Spieleabenden in netter Runde habe ich gemerkt, 
wie zutreffend das folgende Zitat von Prof. Jens Junge ist (Direktor des Instituts für Ludologie in 
Berlin): 
 

„Spielen macht uns Menschen gesund, glücklich und schlau.“ 
 
Diese Aspekte beobachte ich besonders am Beispiel meines Sohnes und seiner Freundinnen und 
Freunde, wenn sie an einem unserer Spieleabende mit von der Partie sind.  
Wer nun Lust bekommen hat, die Wirkung des Zitats an sich selbst auszuprobieren, ist herzlich 
eingeladen, durch mein Sortiment zu stöbern – ob online oder in meinem Spielezimmer in Bad 
Bergzabern. Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf, um einen Termin zu vereinbaren.  
Ich freue mich auf Sie! 



 
Benutzungsordnung 
 
 
Allgemeines 
 
rent-A-spiel ist ein als Einzelunternehmen geführter Spieleverleih auf privatrechtlicher Grundlage. Die 
Ludothek entstand aus meiner privaten Spielesammlung und steht im Rahmen dieser 
Benutzungsordnung allen Kindern und Erwachsenen offen. 

 
Kontakt 
 
rent-A-spiel 
Inhaberin Saskia Schmitt 
Karl-Popp-Strasse 20 
76887 Bad Bergzabern 

 
Öffnungszeiten 
 
Nach Anfrage .  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.  

 
Ausleihbedingungen 
 
Die Ausleihe von Spielen ist nur zulässig, wenn Sie die Benutzer- und Gebührenordnung und die 
Datenschutzbestimmungen von rent-A-spiel in ihrer jeweils gültigen Fassung anerkennen. Mit der 
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit  
einverstanden. Sie erhalten eine Kopie der unterschriebenen Benutzerordnung für Ihre Unterlagen. 
Sollten Sie keine Spiele mehr bei rent-A-spiel leihen wollen, werden Ihre Daten auf Ihren Wunsch hin 
gelöscht (siehe Anlage „Datenschutz“).  
Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr benötigen einen/eine gesetzliche/n Vertreter/in. 
Dieser/diese verpflichtet sich damit zur Haftung für den Schadensfall und zur Begleichung 
anfallender Entgelte und Gebühren. 
Änderungen des Namens oder der Anschrift des/der Benutzers/in bitte ich mir schnellstmöglich 
mitzuteilen. 
 
Leihfrist, Vormerkungen & Verlängerungen 
 
Die Ausleihdauer beträgt 14 Tage. Vor ihrem Ablauf kann die Leihfrist einmalig pro Spiel kostenfrei 
um weitere 14 Tage verlängert werden, sofern keine Vormerkung  für das entsprechende Spiel 
vorliegt. Eine Verlängerung bereits überzogener und/oder gemahnter Spiele ist nicht möglich (siehe 
„Überziehung & Mahnung“).  
Generell können mehrere Spiele gleichzeitig geliehen werden. Die Anzahl kann von Rent-A-spiel 
begrenzt werden. Vormerkungen sind möglich und können über die oben angegebenen 
Kontaktmöglichkeiten vorgenommen werden.  

01573 / 0144811 
06343 / 9330252  
saskia@rent-a-spiel.de 
www.rent-a-spiel.de 
 



Rückgabe & Kontrolle 
 
Sämtliches Spielmaterial ist pfleglich zu behandeln. Sofern nicht anders deklariert wird jedes Spiel 
geordnet und vollständig ausgegeben und muss in ebensolchem Zustand zurückgegeben werden. In 
Ihrem eigenen Interesse überprüfen Sie jedes Spiel noch einmal selbst vor der Ausleihe, damit 
fehlendes oder beschädigtes Material dem Verursacher zugeordnet werden kann.  
Es ist untersagt, Beschädigungen (z.B. am Spielekarton) selbst zu beheben oder beheben zu lassen. 

 
Ausschluss 
 
Benutzer/innen, die gegen die Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, 
können dauerhaft oder für eine begrenzte Zeit von der Benutzung von Rent-A-spiel ausgeschlossen 
werden. 

 
Zahlungsmodalitäten 
 
Gezahlt wird am Tag der Ausleihe bzw. der Buchung einer Flatrate (siehe „Verleihgebühren“) in bar 
oder per PayPal. Eventuelle Mahngebühren oder Schadenersatzleistungen gemäß der 
Gebührenordnung werden bei Rückgabe beglichen. 

 
Haftung 
 
Bei Unfällen und Schäden, die im Zusammenhang mit den ausgeliehenen Spielen 
entstehen, übernimmt rent-A-spiel keine Haftung. 
 
Eine Weitergabe ausgeliehener Spiele an Dritte ist nicht gestattet. Der/die Benutzer/in haftet auch für 
Schäden, die durch unzulässige Weitergabe an Dritte entstehen. 

 
Personenbezogene Daten und Datenschutz 
 
Die Erhebung personenbezogener Daten beschränken sich auf Daten, die ich zum Zweck der 
Bearbeitung der Terminvereinbarung oder Kontaktaufnahme benötige. Weitere Informationen zum 
Datenschutz von rent-A-spiel entnehmen Sie bitte der Anlage Datenschutz. 

 
Inkrafttreten 
 
Die Benutzungsordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Bad Bergzabern, den 16.02.2025 
                                                                                                          Unterschrift der Inhaberin 



 
Gebührenordnung 
 
 
 
Verleihgebühren 
 
Einzelausleihe 
 
Die Ausleihe einzelner Spiele werden mit ca. 10% des aktuellen Anschaffungspreises pro Spiel 
berechnet, überschlagen auf glatte Beträge (z.B. 39,80 € entspricht einer Leihgebühr von 4,00 € oder 
12,90 € entspricht einer Leihgebühr von 1,30 €).  
Bei Spielen, die nicht mehr im Handel erhältlich sind, wird der durchschnittliche Gebrauchtpreis auf 
gängigen Internetplattformen zur Berechnung der Leihgebühr herangezogen. 
 
Flatrates 
 
Bei der Nutzung einer Flatrate wird für drei, sechs oder zwölf Monate im Voraus bezahlt. In dem 
gewählten Zeitraum dürfen Spiele ohne weitere Kosten geliehen werden, sofern keine Überziehungs- 
oder Mahngebühren entsprechend der Gebührenordnung anfallen (siehe „Überziehung & 
Mahnung“). Die Leihfrist von 14 Tagen pro Ausleihe gilt weiterhin gemäß dieser Benutzungsordnung. 
 
Flatrate MINI:  15 €  für 3 Monate 
Flatrate MIDI:  25 €  für 6 Monate 
Flatrate MAXI:  40 €  für 12 Monate 

 
Überziehung & Mahnung 
 
Bei Überschreitung der Leihfrist ist eine Überziehungsgebühr von 0,50€ pro Tag und pro Spiel zu 
entrichten, unabhängig davon, ob eine schriftliche Mahnung erfolgte. Eine Mahngebühr ist für das 
Erstellen und Versenden einer schriftlichen Mahnung zu entrichten. Gemahnt wird wie folgt: 
 
1. Mahnung  nach 7 Tagen:  5 € Bearbeitungsgebühr 
2. Mahnung  nach 14 Tagen:  50% des aktuellen Anschaffungspreises des Spiels 
3. Mahnung nach 30 Tagen:  100% des aktuellen Anschaffungspreises des Spiels 

 
Schadenersatz 
 
Für Beschädigungen und Verlust ist der/die Benutzer/in schadenersatzpflichtig. Sollte Ihnen während 
der Ausleihe etwas verloren oder kaputt gehen, muss dies umgehend gemeldet werden. Die Art und 
Höhe des Schadenersatzes bestimmt rent-A-spiel und richtet sich bei Beschädigung nach den Kosten 
der Wiederherstellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert.  
 
Überziehungs- und Mahngebühren sowie sonstige Forderungen werden gegebenenfalls auf dem 
Rechtswege eingezogen. 


